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1. Resolutionsentwurf der US-Senatoren zum NATO-Bündnisfall 

Die US-Senatoren Lindsey Graham und Richard Blumenthal haben am 22. Juni 2023 einen Reso-
lutionsentwurf in den US-Senat eingebracht,1 in dem dieser aufgefordert wird, den russischen 
Einsatz taktischer Nuklearwaffen gegen Ziele in der Ukraine bzw. die Zerstörung eines ukraini-
schen Atomkraftwerks durch Russland als „bewaffneten Angriff“ gegen die NATO (Art. 5 NATO-
Vertrag) zu werten.2 In der Resolution heißt es wörtlich:  

“[…] That the Senate views the use of tactical nuclear weapon by the Russian Federation, the Repub-
lic of Belarus, or their proxies, or the destruction of a nuclear facility, dispersing radioactive contam-
inates into NATO territory causing significant harm to human life, as an attack on NATO requiring 
an immediate response, including the implementation of Article V of the North Atlantic Treaty.” 

Anlass für den Resolutionsentwurf sind die Stationierung russischer Nuklearwaffen in Belarus 
sowie die Sorge vor einem russischen Anschlag auf das Atomkraftwerk (AKW) im ukrainischen 
Saporischschja.3 Im Raum steht die Befürchtung vor den Gefahren radioaktiver Strahlung, die 
u.a. als Folge der Zerstörung des AKW freigesetzt und als nuklearer Niederschlag (nuclear fall-
out) über dem Territorium eines östlichen NATO-Partners niedergehen könnte. Die Verfasser  
sehen ihren Resolutionsentwurf als eine an die Adresse Russlands gerichtete Botschaft der Ab-
schreckung.4 Das dem Resolutionsentwurf zugrunde liegende Szenario weckt Erinnerungen an 
den GAU im ukrainischen Kernkraftwerk Tschernobyl im April 1986, wobei sich die Lage in dem 
bereits abgeschalteten AKW Saporischschja anders darstellt.5 

                                     

1 Abrufbar unter: https://www.lgraham.senate.gov/public/_cache/files/c6b346b8-036d-48ca-9a85-
ed46f37e978b/nato-article-v-response.pdf. 

2 EURACTIV, 24. Juni 2023, “Nuclear cloud will trigger NATO’s Article 5, US warns Russia”, 
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/nuclear-cloud-will-trigger-natos-article-5-us-warns-rus-
sia/. 

3 news vom 6. Juli 2023, https://www.news.de/politik/857007585/wladimir-putin-warnt-vor-terroranschlag-auf-
akw-saporischschja-experten-sehen-drohung-einer-nuklearen-katastrophe-nato-reaktionen/1/ . 

4 Pressemitteilung vom 23. Juni 2023, https://www.lgraham.senate.gov/public/index.cfm/2023/6/graham-blu-
menthal-introduce-resolution-to-address-threat-of-russian-tactical-nukes. Dort heißt es: “Senator Blumenthal 
and I want to put everyone on notice that the threat of the use of a nuclear device by Russia is real. The best 
way to deter this threat is to give Putin’s Russia clarity as to what happens if they use nuclear weapons,” said 
Graham. “Our message is to those around Putin. If you do this and follow his order, should he give it, you can 
expect a massive response from NATO. You will be at war with NATO.“ 

5 Laut David Fletcher, Professor an der School of Chemical and Biomolecular Engineering der Universität Sydney, 
den ein ZDF-Bericht vom 4. März 2022 zitiert, sei bei Saporischschja die „wirkliche Sorge nicht eine katastro-
phale Explosion wie in Tschernobyl, sondern eine Beschädigung des Kühlsystems, das auch dann benötigt 
wird, wenn der Reaktor abgeschaltet ist. Es waren solche Schäden, die zum Unfall von Fukushima geführt ha-
ben.“ Vgl. Schneider, „Russische Angriffe auf Reaktor: Welche Gefahr geht von ukrainischen AKW aus?“, 
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/akw-kernschmelze-russland-ukraine-krieg-100.html. 

https://www.lgraham.senate.gov/public/_cache/files/c6b346b8-036d-48ca-9a85-ed46f37e978b/nato-article-v-response.pdf
https://www.lgraham.senate.gov/public/_cache/files/c6b346b8-036d-48ca-9a85-ed46f37e978b/nato-article-v-response.pdf
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/nuclear-cloud-will-trigger-natos-article-5-us-warns-russia/
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/nuclear-cloud-will-trigger-natos-article-5-us-warns-russia/
https://www.news.de/politik/857007585/wladimir-putin-warnt-vor-terroranschlag-auf-akw-saporischschja-experten-sehen-drohung-einer-nuklearen-katastrophe-nato-reaktionen/1/
https://www.news.de/politik/857007585/wladimir-putin-warnt-vor-terroranschlag-auf-akw-saporischschja-experten-sehen-drohung-einer-nuklearen-katastrophe-nato-reaktionen/1/
https://www.lgraham.senate.gov/public/index.cfm/2023/6/graham-blumenthal-introduce-resolution-to-address-threat-of-russian-tactical-nukes
https://www.lgraham.senate.gov/public/index.cfm/2023/6/graham-blumenthal-introduce-resolution-to-address-threat-of-russian-tactical-nukes
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/akw-kernschmelze-russland-ukraine-krieg-100.html
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Die Thematik, die in dem Resolutionsentwurf aufgeworfen wird, ist nicht neu: Der konservative 
britische Parlamentsabgeordnete Ellwood, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im briti-
schen Unterhaus, warnte bereits im August 2022 davor, dass ein nuklearer Unfall in der Ukraine 
die NATO in den Krieg verwickeln könnte. Dabei vertrat er die Auffassung:  

“Let’s make it clear now: any deliberate damage causing potential radiation leak to a Ukrainian nu-
clear reactor would be a breach of NATO’s Article 5.”6 

Ähnlich äußern sich deutsche Politiker.7 Eine Analyse von Stefan Scheller von der Deutschen 
Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) hatte schon im Frühjahr 2022 die Frage aufgegriffen, 
ob die Zerstörung ukrainischer Atomkraftwerke durch Russland ein Fall für die NATO sei,8 ohne 
jedoch die relevanten Rechtsfragen näher zu erörtern. 

 

2. Völkerrechtliche Bewertung 

Die Frage, ob und in welcher Weise die NATO/EU auf die Zerstörung eines ukrainischen Atom-
kraftwerks durch Russland9 bzw. auf den Einsatz taktischer russischer Atomwaffen gegen Ziele 
in der Ukraine reagieren könnte, ist in erster Linie politischer Natur. Dies gilt insbesondere für 
die Proklamation des NATO-Bündnisfalls (Art. 5 NATO-Vertrag) bzw. des EU-Beistandsfalles 
(Art. 42 Abs. 7 EU-Vertrag). Derzeit hat offensichtlich kein NATO-Mitglied ein Interesse daran, 
jenseits von Unterstützungshandlungen in den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hin-
eingezogen zu werden. Ob die Einschätzung der US-Senatoren sowohl in rechtlicher als auch in 
politischer Hinsicht von der US-Regierung sowie den weiteren 30 NATO-Staaten, die gemeinsam 
über den Bündnisfall im Konsens entscheiden müssten, geteilt wird, lässt sich nicht prognosti-
zieren. 

                                     

6 VOA News vom 20. August 2022, “British Lawmaker: Nuclear Accident Could Draw NATO Allies into War “, 
https://www.voanews.com/a/british-lawmaker-nuclear-accident-could-draw-nato-allies-into-war/6709703.html. 

7 TAZ vom 10. Juli 2023, Roderich Kiesewetter über Nato-Gipfel: „Deutschland ist Kriegsziel“ - taz.de. 

8 Stefan Scheller, „Russland greift ukrainische Atomkraftwerke an – ein Fall für die Nato?“, 8. März 2022, 
https://web.de/magazine/politik/russland-krieg-ukraine/russland-greift-ukrainische-atomkraftwerke-nato-
36671088. Der Autor ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft 
für Außenpolitik (DGAP). 

9 Vgl. dazu aus humanitär-völkerrechtlicher Sicht John Carlson, Vienna Center for Disarmament and Non-Prolif-
eration, “Prohibition of military attacks on nuclear facilities”, 12. September 2022, https://vcdnp.org/wp-con-
tent/uploads/2022/09/Attacks-on-nuclear-facilities_Carlson-updated.pdf. 
Anne Dienelt, “How Are Nuclear Power Plants Protected by Law During War?, Völkerrechtsblog, 7. März 2022, 
https://voelkerrechtsblog.org/de/how-are-nuclear-power-plants-protected-by-law-during-war/. 

https://www.voanews.com/a/british-lawmaker-nuclear-accident-could-draw-nato-allies-into-war/6709703.html
https://taz.de/Roderich-Kiesewetter-ueber-Nato-Gipfel/!5943263/
https://web.de/magazine/politik/russland-krieg-ukraine/russland-greift-ukrainische-atomkraftwerke-nato-36671088
https://web.de/magazine/politik/russland-krieg-ukraine/russland-greift-ukrainische-atomkraftwerke-nato-36671088
https://vcdnp.org/wp-content/uploads/2022/09/Attacks-on-nuclear-facilities_Carlson-updated.pdf
https://vcdnp.org/wp-content/uploads/2022/09/Attacks-on-nuclear-facilities_Carlson-updated.pdf
https://voelkerrechtsblog.org/de/how-are-nuclear-power-plants-protected-by-law-during-war/
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2.1. Inanspruchnahme des kollektiven Selbstverteidigungsrechts 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme des individuellen und kollektiven Selbstverteidigungs-
rechts und die entsprechende „Aktivierung“ des NATO-Bündnisfalles/EU-Beistandsfalles durch 
die jeweiligen Mitgliedstaaten (activation threshold) ist das Vorliegen eines „bewaffneten An-
griffs“ (armed attack).10 Beide Fälle wurzeln dogmatisch in Art. 51 VN-Charta, dessen Wortlaut 
ebenfalls einen „Angriff“ auf das Territorium desjenigen Staates voraussetzt, der das Selbstvertei-
digungsrecht für sich in Anspruch nehmen will. Bei der Bewertung, ob ein „bewaffneter Angriff“ 
vorliegt, haben die Bündnispartner einen weiten Beurteilungsspielraum. Dieser Beurteilungs-
spielraum beinhaltet jedoch keinen „Blankoscheck“ für die Inanspruchnahme des kollektiven 
Selbstverteidigungsrechts. Auch das Tatbestandsmerkmal des „bewaffneten Angriffs“ lässt sich 
völkerrechtlich nicht beliebig ausdehnen und interpretieren. 

Die nachfolgenden Ausführungen konzentrieren sich auf den zentralen Begriff des „bewaffneten 
Angriffs“ i.S.d. Art. 51 VN-Charta und loten seine Interpretationsspielräume aus. Nachgegangen 
werden soll der Frage, ob auch die grenzüberschreitenden und schädigenden Auswirkungen 
(nuclear fallout) einer Kriegshandlung (Zerstörung eines AKW), welche sich in erster Linie gegen 
einen anderen Staat richtet, gleichermaßen als „bewaffneter Angriff“ gegen den von den Auswir-
kungen betroffenen Staat gewertet werden kann. Die naturwissenschaftlichen Aspekte des radio-
aktiven Niederschlags können dabei nur am Rande gestreift werden. 

2.1.1. Konventionelle und „moderne“ Angriffsformen 

Aus dem Tatbestandsmerkmal „bewaffnet“ folgt zunächst, dass ein Angriff i.S.v. Art. 51 VN-
Charta unter Einsatz von konventionellen Mitteln der Kriegführung erfolgen muss – also in der 
Regel durch den grenzüberschreitenden, gegen das Territorium eines anderen Staates gerichteten 
Einsatz von Kriegswaffen (Bombardement, Artilleriebeschuss u.a.m.).11 

Konkrete Handlungen, die völkerrechtlich als „bewaffneter Angriff“ anzusehen sind, werden 
enumerativ – aber nicht abschließend – in Art. 3 der Aggressionsdefinition der VN-Generalver-
sammlung12 von 1974 aufgelistet. Nach überwiegender Auffassung lässt sich die Aggressionsdefi-
nition zur Auslegung des Art. 51 VN-Charta heranziehen, auch wenn in der Literatur Einigkeit 

                                     

10 Im Bündnisfall nehmen die Bündnispartner, die nicht selbst angegriffen wurden, das Recht auf kollektive 
Selbstverteidigung wahr. Vgl. zum NATO-Bündnisfall eingehend Michael N. Schmitt, “The North Atlantic Alli-
ance and Collective Defense at 70: Confession and Response Revisited”, in:  Emory International Law Review 
Vol. 34 (2019), S. 85-120 (101), https://scholarlycommons.law.emory.edu/cgi/viewcontent.cgi?arti-
cle=1225&context=eilr. 

11 Heintschel v. Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, München: Beck, 7. Aufl. 2018, § 56 Rn. 9. 

12 A/RES/3314 (XXIX) vom 14. Dezember 1974, https://www.un.org/depts/german/gv-early/ar3314_neu.pdf. Die 
VN-Resolution ist Teil des Gewohnheitsrechts. 

https://scholarlycommons.law.emory.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1225&context=eilr
https://scholarlycommons.law.emory.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1225&context=eilr
https://www.un.org/depts/german/gv-early/ar3314_neu.pdf
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darüber besteht, dass die Begriffe „Angriff“ und „Aggression“ nicht notwendigerweise deckungs-
gleich sind.13 Die Notwendigkeit einer interpretativen Angleichung ergibt sich schon daraus, 
dass NATO und EU als Voraussetzung für die Aktivierung ihrer Bündnis- und Beistandsklausel 
unterschiedliche Begrifflichkeiten verwenden: Art. 5 NATO-Vertrag verwendet den Begriff des 
„Angriffs“ (attack); Art. 42 Abs. 7 EU-Vertrag – in Anlehnung an Art. 3 der VN-Aggressionsdefi-
nition – auch den Begriff der „Aggression“ (aggression).14 Der Begriff „Aggression“ findet sich 
z.B. in der englischen, französischen, italienischen, spanischen, slowakischen (agresie) oder  
litauischen (agresiją) Fassung, während etwa die deutsche oder schwedische Fassung den Begriff 
„Angriff“ (schwedisch: angrepp) verwendet. Der Wortlaut in allen EU-Amtssprachen ist gem.  
Art. 55 Abs. 1 EU-Vertrag gleichermaßen verbindlich. 

Jenseits der VN-Aggressionsdefinition können heute aber auch „moderne“ Bedrohungen, wie z.B. 
durch Cyber-Attacken, die in ihren Auswirkungen (scale and effects) an die Folgen eines konven-
tionellen bewaffneten Angriffs heranreichen, ein Fall für die kollektive Selbstverteidigung sein.15 
Dieser Interpretationsansatz eröffnet Möglichkeiten für eine rechtliche Berücksichtigung anders-
artiger Bedrohungen, z.B. durch radioaktive Strahlung. 
 

2.1.2. Intensitätsschwelle 

Nicht jede Schädigung eines anderen Staates wird vom Begriff des „bewaffneten Angriffs“ er-
fasst.16 Und nicht jeder Grenzzwischenfall stellt einen „bewaffneten Angriff“ i.S.d. Art. 51 VN-
Charta dar. Zu den rechtlichen Voraussetzungen einer Selbstverteidigungslage gehört vielmehr, 
dass Ausmaß und Wirkung des Schadens (scale and effects) eine gewisse „Intensitätsschwelle“ 
(gravity of attack) erreichen.17 

                                     

13  Andreas v. Arnauld, Völkerrecht, Heidelberg: Müller, 5. Aufl. 2023, Rn. 1092. Es sprechen gute Gründe dafür, 
dass der Begriff der Aggression über den des „bewaffneten Angriffs“ hinausgeht; so etwa Heintschel v. Heinegg, 
in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, München: Beck, 7. Aufl. 2018, § 56 Rn. 7 und Randelzhofer/Nolte, in: 
Simma/Khan/Nolte/Paulus (Hrsg.), The Charter of the United Nations, Oxford 2012, Art. 51 Rn. 20. 

14 In der englischsprachigen Kommentarliteratur wird die Auffassung vertreten, dass das unterschiedliche  
„wording“ des EU-Vertrages jedenfalls nicht die Aktivierungsschwelle für den EU-Beistandsfall im Vergleich zu 
Art. 51 VN-Charta herabsetzen soll, sondern vielmehr im Lichte des Völkerrechts auszulegen ist (so Thym, in: 
Blanke/Mangiameli (Eds.), The Treaty on European Union (TEU). A Commentary, Heidelberg: Springer 2013, 
Art. 42 TEU, Rn. 43. 

15 Dazu etwa Randelzhofer/Nolte, in: Simma/Khan/Nolte/Paulus (Hrsg.), The Charter of the United Nations,  
Oxford 2012, Art. 51 Rn. 42 ff. 

16 Heintschel v. Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, München: Beck, 7. Aufl. 2018, § 56 Rn. 12. 

17 Vgl. zur Diskussion um die Intensitätsschwelle eines Angriffs Heintschel v. Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völker-
recht, München: Beck, 7. Aufl. 2018, § 56 Rn. 7 f. Andreas v. Arnauld, Völkerrecht, Heidelberg: Müller, 5. Aufl. 
2023, Rn. 1092. Christian Henderson, The Use of Force and International Law, Cambridge Univ. Press, 3. Aufl. 
2020, S. 153 ff. 
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Radioaktiver Niederschlag kann bei sehr hohen Dosen zur akuten und meist tödlichen Strahlen-
krankheit oder bei niedrigen Dosen längerfristig zu Leukämie/Krebs führen.18 Im schlimmsten 
Fall können ganze Landstriche radioaktiv „verseucht“ werden. Ob die Auswirkungen der Radio-
aktivität von ihrem Umfang und Ausmaß her einem konventionellen militärischen Angriff mit 
Kriegswaffen gleichkommen, lässt sich indes nur am konkreten Einzelfall ermessen. 
 

2.1.3. Finalität und Zielgerichtetheit der Angriffshandlung 

Legt man die typischen Fallkonstellationen des Art. 3 der VN-Aggressionsdefinition zugrunde,19 
so ist das Tatbestandsmerkmal des „Angriffs“ so zu verstehen, dass der Einsatz von Mitteln und 
Methoden der Kriegführung gegen einen anderen Staat gerichtet sein muss. Folglich wohnt ihm 
ein finales, d.h. auf Schädigung dieses Staates gerichtetes Element inne.20 Art. 5 NATO-Vertrag, 
der den NATO-Bündnisfall regelt, spricht wörtlich von einem „bewaffneten Angriff gegen eine 
Vertragspartei in Europa oder Nordamerika (armed attack against one Party in Europe)“; Art. 42 
Abs. 7 EU-Vertrag spricht – leicht abgewandelt – von einem „bewaffneten Angriff auf das   
Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats“ (engl. Fassung: „If a Member State is the victim of armed  
aggression on its territory“). 

Die Ausgangsfrage bezieht sich auf die rechtliche Einordnung der grenzüberschreitenden Folgen 
(nuclear fallout) einer Angriffshandlung (Beschädigung / Zerstörung eines Kernkraftwerks), die 
in erster Linie (final) gegen einen anderen Staat gerichtet ist, während die Auswirkungen den 
Nachbarstaat quasi als „Kollateralschaden“ treffen. Präzedenzfälle dazu gibt es keine. Der bishe-
rigen Aktivierung der NATO/EU-Beistandsklauseln durch die Mitgliedstaaten lagen andere Fall-
konstellationen zugrunde. Auch in der europa- und völkerrechtlichen Literatur ist eine mit dem 
Resolutionsentwurf der US-Senatoren vergleichbare Fallgestaltung – soweit ersichtlich – nicht 
diskutiert worden. Teile der Kommentarliteratur zum EU-Vertrag, die sich der Thematik über-
haupt annehmen, sehen es angesichts des Wortlauts des Art. 42 Abs. 7 EUV als Voraussetzung 
des EU-Beistandsfalles an, „dass das Territorium eines Mitgliedstaates mit Waffengewalt ange-
griffen wird“.21 Bei dieser Auslegung würde die in Rede stehende Fallgestaltung gar keinen EU-
Beistandsfall nach Art. 42 Abs. 7 EU-Vertrag auslösen können. 

 

 

                                     

18 Rosen/Claußen, „Strahlenbelastung: 30 Jahre Leben mit Tschernobyl“. Deutsches Ärzteblatt 2016, 113, 
https://www.aerzteblatt.de/archiv/178663/Strahlenbelastung-30-Jahre-Leben-mit-Tschernobyl. 

19 Art. 3 lit. b) der VN-Aggressionsdefinition bezeichnet etwa die „Beschießung oder Bombardierung des Hoheits-
gebietes eines Staates“ als Angriffshandlung. 

20  Heintschel v. Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, München: Beck, 7. Aufl. 2018, § 56 Rn. 12. 

21 Cremer, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, Kommentar, München, 6. Aufl. 2022, Art. 42 EUV, Rn. 16. 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/178663/Strahlenbelastung-30-Jahre-Leben-mit-Tschernobyl
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Art. 5 NATO-Vertrag lässt dagegen mehr Interpretationsspielräume. Doch bleibt die grundsätzli-
che Frage, ob sich grenzüberschreitende Auswirkungen einer Angriffshandlung dogmatisch 
überhaupt unter das Konzept des „Angriffs“ fassen lassen und wo sie normativ „angedockt“ 
werden könnten. 

2.1.4. Subjektiver Tatbestand 

Ein denkbarer Anknüpfungspunkt findet sich im subjektiven Tatbestand (mens rea, mental   
element). Vor allem das Völkerstrafrecht bedient sich der Kategorien von „intent“ (Vorsatz,  
Absicht, dolus directus) und „knowledge“ (Wissen, Vorhersehbarkeit, dolus indirectus, oblique 
intent) – also einem voluntativen und einem kognitiven Element.22 Art. 30 des Römischen Statuts 
(IStGH-Statut) regelt den subjektiven Tatbestand wie folgt: 

(1)   Sofern nichts anderes bestimmt ist, ist eine Person für ein […] Verbrechen [z.B. das Verbrechen 
der Aggression nach Art. 5 Abs. 1 lit. d) des Statuts, Anm. des Verf.] nur dann strafrechtlich verant-
wortlich und strafbar, wenn die objektiven Tatbestandsmerkmale vorsätzlich und wissentlich ver-
wirklicht werden. 

(2)   Vorsatz im Sinne dieses Artikels liegt vor, wenn die betreffende Person 
       a)    im Hinblick auf ein Verhalten dieses Verhalten setzen will; 
       b)    im Hinblick auf die Folgen diese Folgen herbeiführen will oder ihr bewusst ist, dass diese  
              im gewöhnlichen Verlauf der Ereignisse eintreten werden. 

(3)  Wissen im Sinne dieses Artikels bedeutet das Bewusstsein, dass (…) im gewöhnlichen Verlauf  
der Ereignisse eine Folge eintreten wird. 

Die Heranziehung von Normen des Völkerstrafrechts (subjektiver Tatbestand) zur Auslegung von 
Normen des Friedenssicherungsrechts (Bündnisklauseln, Selbstverteidigungsrecht) ist dogma-
tisch nicht unproblematisch.23 Das völkerstrafrechtliche Verbrechen der Aggression (engl.: crime 
of aggression, Art. 5 Abs. 1 lit. d) i.V.m. Art. 30 Abs. 1 IStGH-Statut) ist konzeptionell anders auf-
gebaut als der Tatbestand des „bewaffneten Angriffs“, welcher das Selbstverteidigungsrecht aus-
löst.24 Im Gegensatz zum Verbrechen der Aggression enthält das Selbstverteidigungsrecht in  
Art. 51 VN-Charta gerade kein subjektives Tatbestandsmerkmal. Gleichwohl wird seit langem 
kontrovers darüber diskutiert, ob der Begriff des „Angriffs“ im Sinne des Art. 51 VN-Charta eine 
regelrechte Schädigungsabsicht (intent, dolus directus) des Angreifers voraussetzt. Auch bei den 

                                     

22 Douglas Guilfoyle, International Criminal Law, Oxford Univ. Press 2016, S. 193. 
Piragoff/Robinson, in: Ambos (Hrsg.), Rome Statute of the International Criminal Court. Article-by-Article Com-
mentary, München: Beck, 4. Aufl. 2022, Art. 30 Rn. 14 ff. (25). 

23 Noch weniger eignet sich dazu das Instrumentarium der deutschen Strafrechtsdogmatik. 

24 Der Resolutionsentwurf der US-Senatoren wirft auch lediglich die Frage auf, ob nuklearer Niederschlag recht-
lich gesehen einen „bewaffneten Angriff“ begründen kann – nicht dagegen die Frage, ob der Angreifer sich des 
Verbrechens der Aggression schuldig gemacht hat. 
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VN-Verhandlungen über die Aggressionsdefinition (s.o. 2.1.1.) ist das Tatbestandmerkmal 
„hostile intent“ kontrovers diskutiert worden.25 

Zum Teil wird die Auffassung vertreten, dass der Begriff des „Angriffs“ ein vorsätzliches Verhal-
ten voraussetze („requires the attacker to have the intention to attack”)26. Die Auffassung, die ein 
vorsätzliches Verhalten des Angreifers fordert, stützt sich auf die Rechtsprechung des IGH im 
sog. Oil-Platform-Fall. Dieser Fall betraf Selbstverteidigungshandlungen der USA gegen den Iran. 
Der IGH konnte mangels einer “intention of harming” einen „bewaffneten Angriff“ des Irans ge-
gen die USA nicht feststellen.27 Inwieweit sich die Aussagen des IGH verallgemeinern lassen, ist 
aber umstritten.28 

Gegen das begriffliche Erfordernis einer Schädigungsabsicht des Angreifers wird angeführt, dass 
es dem angegriffenen Staat, auf dessen Perspektive es bei der Selbstverteidigung ankommt, regel-
mäßig verwehrt sein wird, die Motive oder Absichten des Angreifers zu ergründen, geschweige 
denn zu beweisen.29 Darauf wies bereits der US-Legal Adviser im IGH-Verfahren zum Oil Plat-
form-Fall hin.30 In der Tat gestaltet sich ein Nachweis der Motivationslage eines Aggressors – 
mehr noch als ein Nachweis seiner vorsätzlichen Tat – als ausgesprochen schwierig. Leicht 
könnte sich dieser argumentativ darauf zurückziehen, dass er die Folgen seiner Tat nicht beab-
sichtigt habe, da deren Eintreten vor allem von den Witterungsbedingungen und gar nicht von 
seinem Willen abhinge (dazu 2.1.5.). Auch der Vorwurf, er habe die Folgen seines Handelns „in 
Kauf genommen“, ließe sich strafrechtlich unter Hinweis auf ein lediglich fahrlässiges Herbeifüh-
ren der Folgen entkräften. Entscheidend ist jedoch, dass das Völkerstrafrecht in Art. 30 Abs. 2 
IStGH-Statut nur die Vorsatzform des „Wollens“ (dolus directus) normiert,31 aber keine Form des 

                                     

25 Vgl. Special Committee on the Question of Defining Aggression, UN-Doc. A/AC.134/SR.68, 31. Juli 1970,  
para 23, https://digitallibrary.un.org/record/802027. 

26 So etwa Yoram Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, Cambridge Univ. Press, 5. Aufl. 2011, S. 231 f. 
Differenzierend James A. Green, „Self-defence: A State of Mind for States?”, in: Netherlands International Law 
Review (NILR) 2008, S. 181-206 (201), https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/con-
tent/view/C9A4BB7C5A5DB98342DA20DDDB7A2F03/S0165070X08001812a.pdf/self-defence-a-state-of-mind-
for-states.pdf sowie Christian Henderson, The Use of Force and International Law, Cambridge Univ. Press,  
3. Aufl. 2020, S. 215. 

27 ICJ, Case concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Urteil vom 6. Novem-
ber 2003, para. 64, https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/90/090-20031106-JUD-01-00-EN.pdf. 

28  Vgl. insoweit die Stellungnahmen einer fachlich hochkarätig besetzten Veranstaltung von Chatham House, ILP 
WP 05/01, “Principles of international law on the use of force by states in self-defence”, October 2005, 
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/International%20Law/ilpforce.doc. 

29  Heintschel v. Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, München: Beck, 7. Aufl. 2018, § 56 Rn. 12. 
James A. Green, „Self-defence: A State of Mind for States?”, in: Netherlands International Law Review (NILR) 
2008, S. 181-206 (205). 

30 Nachweise bei Christine Gray, International Law and the Use of Force, Oxford Univ. Press, 4. Aufl. 2018, S. 152. 

31 Vgl. zum dolus indirectus (Wissen) sogleich unten 2.1.5. 

https://digitallibrary.un.org/record/802027
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/C9A4BB7C5A5DB98342DA20DDDB7A2F03/S0165070X08001812a.pdf/self-defence-a-state-of-mind-for-states.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/C9A4BB7C5A5DB98342DA20DDDB7A2F03/S0165070X08001812a.pdf/self-defence-a-state-of-mind-for-states.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/C9A4BB7C5A5DB98342DA20DDDB7A2F03/S0165070X08001812a.pdf/self-defence-a-state-of-mind-for-states.pdf
https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/90/090-20031106-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/International%20Law/ilpforce.doc
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sog. „bedingten Vorsatzes“ (dolus eventualis).32 Im Übrigen erfordert die Frage, ob ein „bewaffne-
ter Angriff“ vorliegt, keine strafrechtliche Bewertung. So wird die Auffassung vertreten, dass sich 
das finale, auf Schädigung eines anderen Staates gerichtete Element des „Angriffs“ nach objekti-
ven Kriterien bestimmt, „so dass es auf die Intention oder die Motive des Angreifers nicht an-
kommt.“33 

2.1.5. Zurechenbarkeit der Auswirkungen einer Kriegshandlung 

Gem. Art. 30 Abs. 2 und 3 IStGH-Statut liegen „Vorsatz“ und „Wissen“ vor, wenn dem Handeln-
den bewusst ist oder er weiß, dass die Folgen „im gewöhnlichen Verlauf der Ereignisse eintreten 
werden“ (aware that it will occur in the ordinary course of events). Jenseits der Motivationslage 
des Aggressors schälen sich hier objektive Kriterien der Vorhersehbarkeit und Zurechenbarkeit 
heraus. Diese Kriterien sind normativ erfüllt, wenn die Folgen „im gewöhnlichen Verlauf der Er-
eignisse eintreten werden“. Welcher Grad an Wahrscheinlichkeit dafür erforderlich ist, bleibt in 
Literatur und Rechtsprechung jedoch stark umstritten; in der Kommentarliteratur zu Art. 30 
IStGH-Statut sowie in der Rechtsprechung reicht die Spannbreite von „highly propable“ über 
„substantialy certain“, „practically certain“ bis hin zu „almost inevitable“ – also eine mit an Si-
cherheit grenzender Wahrscheinlichkeit.34 

Nicht alle Folgen von Kriegshandlungen sind für einen Aggressor exakt vorhersehbar. Dies gilt 
insbesondere für die sog. „mittelbaren“ Folgen, deren Eintritt kausal von weiteren Faktoren, Un-
wägbarkeiten oder gar Zufällen abhängt. 

Der Betrieb eines Kernkraftwerks stellt bereits für sich genommen ein Hochsicherheitsrisiko dar. 
Es ist allgemein bekannt, dass jede Beschädigung und Störung des Betriebsablaufs (z.B. des Kühl-
systems) Radioaktivität freisetzen und Mensch und Umwelt in der näheren Umgebung gefährden 
bzw. schädigen kann.35 

                                     

32 Dolus eventualis bedeutet nach deutschem Rechtsverständnis, dass der Schadenverursacher den Schaden für 
möglich hält und ihn billigend in Kauf nimmt, er diesen aber nicht unbedingt herbeiführen will. Diese Vorsatz-
form, die eigentlich aus der kontinentaleuropäischen Rechtstradition (civil law tradition) stammt und im anglo-
amerikanischen Rechtskreis eher unüblich ist, wird in der völkerstrafrechtlichen Literatur zwar diskutiert, ist 
aber weitgehend umstritten. Auch in der Rechtsprechung internationaler Strafgerichte findet sich dazu keine 
einheitliche Linie. Vgl. näher Douglas Guilfoyle, International Criminal Law, Oxford Univ. Press 2016, S. 189 
(“obviously considerable potential for confusion between these categories”) sowie Piragoff/Robinson, in: Ambos 
(Hrsg.), Rome Statute of the International Criminal Court. Article-by-Article Commentary, München: Beck, 4. 
Aufl. 2022, Art. 30 Rn. 26 (“the most unresolved issue”). 

33 So Heintschel v. Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, München: Beck, 7. Aufl. 2018, § 56 Rn. 12. 

34 Vgl. Piragoff/Robinson, in: Ambos (Hrsg.), Rome Statute of the International Criminal Court. Article-by-Article 
Commentary, München: Beck, 4. Aufl. 2022, Art. 30 Rn. 26 f. m.w.N. 

35 „AKW Saporischschja in der Ukraine. Was geschieht bei einem Atom-Unfall?“, Stuttgarter Nachrichten, 9. Juni 
2023, https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.akw-saporischschja-in-der-ukraine-was-passiert-bei-einem-
atom-unfall.0ef85dbd-74fb-4ba0-bcc7-4c2a5add8a09.html. 

https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.akw-saporischschja-in-der-ukraine-was-passiert-bei-einem-atom-unfall.0ef85dbd-74fb-4ba0-bcc7-4c2a5add8a09.html
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.akw-saporischschja-in-der-ukraine-was-passiert-bei-einem-atom-unfall.0ef85dbd-74fb-4ba0-bcc7-4c2a5add8a09.html
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Rechtlich unbenommen – aber an dieser Stelle nur am Rande bemerkt – bleibt insoweit die zivil- 
und umweltvölkerrechtliche Haftung für grenzüberschreitende schädigende Immissionen/Radio-
aktivität.36 Hier kann eine sog. rechtliche „Gefährdungshaftung“ alle Folgeschäden umfassen, 
auch wenn diese weder vorsätzlich noch fahrlässig herbeigeführt wurden.37 

„Vorhersehbar“ im Sinne von Art. 30 IStGH-Statut sind wohl am ehesten die unmittelbaren Fol-
gen und Schäden, die als Folge der Beschädigung eines AWK und des Austritts von Radioaktivi-
tät „im gewöhnlichen Verlauf der Ereignisse eintreten werden“.38 

Mit zunehmender Entfernung vom Epizentrum sind jedoch die Auswirkungen immer weniger 
kalkulierbar und vorhersehbar.39 Menge, Zusammensetzung und räumliche Verteilung des radi-
oaktiven Niederschlags hängen von vielen Faktoren und Unwägbarkeiten ab: Neben der Menge 
an freigesetztem Uran – abhängig vom Eintreten der Kernschmelze (GAU) – sind dies vor allem 
die Wetterlage, Windverhältnisse, Luftfeuchtigkeit, Regen zum Zeitpunkt der Explosion, Lufttem-
peratur bzw. thermische Bedingungen.40 Jeder AKW-Unfall ist von den Folgen anders gelagert – 
das zeigen bereits die Fälle von „Tschernobyl“ oder „Fukushima“. Einen „gewöhnlichen Verlauf 
der Ereignisse“, auf den Art. 30 Abs. 1 IStGH-Statut abhebt, gibt es mit zunehmender Entfernung 
vom Epizentrum eines AKW-Unfalls gerade nicht. 

Der neuralgische Punkt bei der rechtlichen Bewertung bleibt allerdings, dass eine auf den Entfer-
nungskilometer exakte Grenzziehung zwischen (noch) vorhersehbaren und nicht mehr kalkulier-
baren Folgen nicht existiert. Die naturwissenschaftlichen Grauzonen bilden dabei die rechtlichen 
Grauzonen ab. 

In einem Bericht der Deutschen Welle über die mutmaßlichen Folgen einer Sprengung des Kern-
kraftwerks in Saporischschja heißt es dazu:  

 

                                     

36 Dazu Boyle/Redgwell (Hrsg.), International Law and the Environment, Oxford 2021, S. 429 ff. 

37 Vgl. zur völkerrechtlichen Gefährdungshaftung Andreas v. Arnauld, Völkerecht, Heidelberg, 5. Aufl. 2023, Rn. 
397 und 907. Eine solche strict liability ist für Schäden durch Weltraumgegenstände völkervertraglich geregelt, 
wird aber auch mit Blick auf besonders gefährliche Aktivitäten wie die Nutzung der Atomenergie diskutiert. 

38 Vgl. dazu die konzentrische „Zoneneinteilung“ bei AKW-Unfällen, https://de.wikipedia.org/wiki/Zoneneintei-
lung_in_der_Umgebung_der_Kernkraftwerke. 

39 Bei russischen Angriffen gegen die Ukraine soll angeblich ein ukrainisches Waffenlager getroffen worden sein, 
das Munition mit Uran enthielt. Damals wurde vor einer radioaktiven Wolke gewarnt, die Richtung Westeuropa 
ziehe. Doch dafür gebe es keine Belege, so ein Bericht in der Tagesschau vom 23. Mai 2023, „Keine Anzeichen 
für radioaktive Wolke“, https://www.tagesschau.de/faktenfinder/nukleare-wolke-ukraine-100.html. 

40 Vgl. zu Begriff und Entstehung des „nuklearen Niederschlags“: https://www.chemie.de/lexikon/Radioakti-
ver_Niederschlag.html und https://www.spektrum.de/lexikon/physik/radioaktiver-niederschlag/11989. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zoneneinteilung_in_der_Umgebung_der_Kernkraftwerke
https://de.wikipedia.org/wiki/Zoneneinteilung_in_der_Umgebung_der_Kernkraftwerke
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/nukleare-wolke-ukraine-100.html
https://www.chemie.de/lexikon/Radioaktiver_Niederschlag.html
https://www.chemie.de/lexikon/Radioaktiver_Niederschlag.html
https://www.spektrum.de/lexikon/physik/radioaktiver-niederschlag/11989
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„Das Gebiet der Kontamination hängt von den Wetterbedingungen ab, erklärt das Zentrum für Nuk-
lear- und Strahlensicherheit der Ukraine. Nach Berechnungen von Iwan Kowalez, Experte für Um-
weltinformatik von der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine, könnte je nach Wind-
stärke und -richtung ein Gebiet von bis zu 20 Kilometern um das Kraftwerk von schwerwiegenden 
Folgen betroffen sein kann. In diesem Fall ist eine sofortige Evakuierung der Menschen erforderlich, 
so der Experte. Aber auch in Gebieten bis 550 Kilometer vom Kraftwerk entfernt, könnte es gewisse 
Folgen für die Gesundheit der Menschen geben. Bei solchen Entfernungen besteht aber keine Not-
wendigkeit für sofortige Gegenmaßnahmen oder eine Evakuierung, so Kowalez.“41 

In einem Bericht des Redaktionsnetzwerk Deutschlands (RND) heißt es zur Gefährdungslage:  

„Sollten alle Sicherheitsbarrieren eines Reaktors im laufenden Betrieb vollständig zerstört werden, 
dann wäre der Reaktorkern unter freiem Himmel. Die Folgen: Im Umkreis von 30 bis 100 Kilometern 
gibt es eine sehr, sehr starke radioaktive Kontamination und je nach Windrichtung wäre die Radio-
aktivität über 1000 Kilometer nachweisbar, erklärt Experte Walther. Auch die Truppen in 20 Kilo-
metern Entfernung würden daher große gesundheitliche Schäden davontragen. Aus diesem Grund 
hält der Experte einen gezielten Angriff, der den Reaktor zerstört, für wenig realistisch.“42 

Die Entfernung von Saporischschja nach Berlin beträgt Luftlinie mehr als 1.800 km, nach Krakau 
(Ostpolen) immerhin noch rund 1.200 km, nach Rumänien (NATO-Mitglied) rund 800 km.  
Meteorologisch oder physikalisch lassen sich bei derartigen Entfernungen offenbar keine gesi-
cherten Aussagen über die genaue Zugrichtung und Geschwindigkeit einer „nuklearen Wolke“ 
sowie über die Konzentration und geographische Verteilung des radioaktiven Niederschlags  
machen. Gravierende gesundheitliche Schäden der Bevölkerung eines NATO-Staates würden bei 
einer niedrigen Konzentration radioaktiver Stoffe, die mit zunehmender Entfernung weiter ab-
nimmt, vermutlich erst mit jahrelanger Verzögerung auftreten bzw. nachweisbar sein. 

Ob Russland durch einen GAU im AKW Saporischschja, wie auch immer er herbeigeführt würde, 
das NATO-Territorium überhaupt konkret bedrohen könnte, bleibt faktisch im Bereich des Spe-
kulativen. Damit erscheint auch rechtlich zweifelhaft, ob radioaktiver Niederschlag, der über ei-
nem weit entfernten benachbarten Staat niedergeht, als „bewaffneter Angriff“ im Sinne der EU-/ 
NATO-Bündnisklausel gewertet werden kann. 
 

                                     

41 Lilia Rzheutska, „Ukraine: Was, wenn das AKW Saporischschja gesprengt wird?“, DW vom 5. Juli 2023, 
https://www.dw.com/de/ukraine-was-wenn-das-akw-saporischschja-gesprengt-wird/a-
66125825#:~:text=Laut%20dem%20Wissenschaftler%20w%C3%BCrde%20bei,einer%20Schutz-
zone%20im%20Freien%20aufhalten. 

42 RND vom 10. September 2022, „Gefährliche Kämpfe am AKW Saporischschja: Was Sie über das Kernkraftwerk 
wissen müssen“, https://www.rnd.de/politik/akw-saporischschja-wie-gross-ist-die-gefahr-einer-atomkatastro-
phe-CL5BJYVGBZC65IUTPRMDOLGGOE.html  

https://www.dw.com/de/ukraine-was-wenn-das-akw-saporischschja-gesprengt-wird/a-66125825#:~:text=Laut%20dem%20Wissenschaftler%20w%C3%BCrde%20bei,einer%20Schutzzone%20im%20Freien%20aufhalten
https://www.dw.com/de/ukraine-was-wenn-das-akw-saporischschja-gesprengt-wird/a-66125825#:~:text=Laut%20dem%20Wissenschaftler%20w%C3%BCrde%20bei,einer%20Schutzzone%20im%20Freien%20aufhalten
https://www.dw.com/de/ukraine-was-wenn-das-akw-saporischschja-gesprengt-wird/a-66125825#:~:text=Laut%20dem%20Wissenschaftler%20w%C3%BCrde%20bei,einer%20Schutzzone%20im%20Freien%20aufhalten
https://www.rnd.de/politik/akw-saporischschja-wie-gross-ist-die-gefahr-einer-atomkatastrophe-CL5BJYVGBZC65IUTPRMDOLGGOE.html
https://www.rnd.de/politik/akw-saporischschja-wie-gross-ist-die-gefahr-einer-atomkatastrophe-CL5BJYVGBZC65IUTPRMDOLGGOE.html


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 2 - 3000 - 049/23 

Seite 14 

2.2. Ausübung des Selbstverteidigungsrechts gegen nuklearen Niederschlag 

Offen lässt der Resolutionsentwurf der US-Senatoren die Frage, wie das Selbstverteidigungsrecht 
gegen einen nuklearen Fallout konkret ausgeübt werden soll. 

Das Selbstverteidigungsrecht ist kein Selbstzweck. Als Ausnahme vom Gewaltverbot ist es legi-
tim, um einen Angreifer in seine Schranken zu weisen und einen andauernden oder unmittelbar 
bevorstehenden Angriff abzuwehren bzw. den Angreifer zurückzuschlagen. Dazu muss nicht nur 
der Urheber des Angriffs identifiziert sein; dieser müsste auch faktisch in der Lage sein, von sei-
nem Angriff abzulassen und die Gewaltanwendung einzustellen. 

Nun lässt sich die freigesetzte Radioaktivität, die nach der Vorstellung der US-Senatoren als  
„bewaffneter Angriff“ zu werten sein soll, schlecht mit einem Patriot-Abwehrsystem abfangen, 
eindämmen oder zurückdrängen. Auch ein möglicher nuklearer Fallout ließe sich nicht verhin-
dern. Aus völkerrechtlicher Sicht dürfte ein Staat, der zunächst einmal nur eine erhöhte radioak-
tive Strahlungsbelastung auf seinem Territorium feststellt, nicht unvermittelt zu militärischen 
Selbstverteidigungsmaßnahmen gegen den Nachbarstaat greifen. Das Gebot der Verhältnismä-
ßigkeit, das Art. 51 VN-Charta innewohnt,43 würde zunächst eine gründliche Aufklärung der 
Lage einschließlich einer Identifizierung der Ursache der radioaktiven Strahlung sowie des da-
für verantwortlichen Urhebers erfordern. 

Lässt sich ein zerstörtes AKW noch relativ leicht als Ursache der freigesetzten Radioaktivität 
identifizieren, würden sich schwierigere Fragen im Hinblick auf den Urheber der Zerstörung 
stellen. Das mutmaßliche Attentat auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee im September 
2022 hat gezeigt, dass dies nicht ohne weiteres möglich ist. Noch immer halten sich Spekulatio-
nen.44 Auch die Ursachen und Urheber der Zerstörung des Kachowka-Staudamms im Juni 2023 
sind bis heute noch nicht abschließend geklärt. 

Ließe sich der Urheber für die Beschädigung/Zerstörung eines AKW dennoch identifizieren, so 
wären dann die Voraussetzungen für die Ausübung der sog. „präventiven“ Selbstverteidigung 
(zur Verhinderung der Zerstörung eines weiteren AKWs) zu prüfen. Dazu zählt wohl auch eine 
erklärte Schädigungsabsicht des Aggressors, die wiederum schwer nachzuweisen ist. Henderson 
führt insoweit aus: „However, if it can be proved that a response is necessary due to a well-
grounded fear of imminent further attacks, then the intention of the attacker is, of course, directly 
relevant.45 

                                     

43 Vgl. Andreas v. Arnauld, Völkerrecht, Heidelberg: Müller, 5. Aufl. 2023, Rn. 1103. Der IGH hat in seinem Atom-
waffengutachten vom 8. Juli 1996 (ICJ Rep. 1996, 226, § 41) den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit für das 
Selbstverteidigungsrecht bestätigt. 

44 Vgl. zu den neuesten Entwicklungen und Erkenntnissen NZZ vom 10. Juni 2023, „Explosionen an den Nord-
Stream-Pipelines: CIA soll laut Medienrecherchen die Ukraine vor Sprengung gewarnt haben“, 
https://www.nzz.ch/wirtschaft/pipeline-projekt-nord-stream-2-die-neusten-entwicklungen-ld.1483495  

45 Christian Henderson, The Use of Force and International Law, Cambridge Univ. Press, 3. Aufl. 2020, S. 215. 

https://www.nzz.ch/wirtschaft/pipeline-projekt-nord-stream-2-die-neusten-entwicklungen-ld.1483495
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3. Zur Bedeutung des Resolutionsentwurfs im Ukrainekrieg 

Der Resolutionsentwurf der US-Senatoren wertet die (radioaktiven) Auswirkungen von russi-
schen Kriegshandlungen (nuclear fallout) als „bewaffneten Angriff“ und bringt dadurch die  
Möglichkeit einer militärischen Reaktion der NATO auf der Grundlage des NATO-Bündnisfalles 
ins Spiel. 

Ziel des – an die russische Regierung gerichteten – Resolutionsentwurfs ist es offenbar, Russland 
von der Vornahme bestimmter Kriegshandlungen (Zerstörung eines ukrainischen Kernkraft-
werks, Einsatz von taktischen Nuklearwaffen als „rote Linie“ der Kriegführung in der Ukraine) 
abzuhalten, die aufgrund der dadurch freigesetzten Radioaktivität auch schädigende Auswirkun-
gen auch auf NATO-Staaten haben können. Die US-Senatoren versuchen dadurch, Einfluss auf 
die russische Kriegführung in der Ukraine zu nehmen. 

Verfolgt der Resolutionsentwurf das Ziel, dem westlichem Bündnis am Ende nur einen Grund zu 
liefern, in den Konflikt in der Ukraine militärisch einzugreifen und gegen den Aggressor Russ-
land mit Waffengewalt vorzugehen, so sei an Folgendes erinnert: Aufgrund des russischen An-
griffskriegs gegen die Ukraine steht den NATO-Staaten – durchgehend seit dem 24. Februar 2022 
– das kollektive Selbstverteidigungsrecht zu, das sie aus völkerrechtlicher Sicht jederzeit durch 
eine militärische Konfliktintervention zugunsten der Ukraine in Anspruch nehmen dürften – 
wenn auch um den politischen und militärischen Preis einer Kriegsbeteiligung. Für die Aus-
übung des kollektiven Selbstverteidigungsrechts bedarf es aus völkerrechtlicher Sicht weder ei-
ner Überschreitung von „roten Linien“ der Kriegführung durch Russland in der Ukraine noch  
eines „bewaffneten Angriffs“ Russlands gegen die NATO oder eine Proklamation des NATO-
Bündnisfalles. 

*** 
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